
Stadt Neumünster              Neumünster, 27. September 2005 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich III 
Stabsstelle, Controlling, Service, Sozialplanung 
 

 
  AZ: SP/Lu 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0626/2003/DS 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 19.04.2005 N Kenntnisnahme 
Jugendhilfeausschuss 27.04.2005 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Unterlehberg/ 
Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen 
und Tagespflege 2004 / 2005 
 

 
A n t r a g : 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den vorge-
legten Bedarfsplan für Kindertages-
einrichtungen und Tagespflege 2004 / 2005 
zur Kenntnis. 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Keine 
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B e g r ü n d u n g : 

 
Die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im 
Rahmen ihres Planungs- und Sicherstellungsauftrages gemäß § 6 Kindertagesstättengesetz 
(KiTaG) ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
nach den §§ 23 und 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) zu planen und zu bewerten. 
 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben die örtlichen Träger der Jugendhilfe 
 
 Jährlich den Bestand an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen nach Vorgaben 

des Landes zu erheben, 
 den Bedarf an Plätzen nach Zahl, Art und Ausgestaltung zu ermitteln und 
 den Bedarf und das bedarfsgerechte Angebot an Plätzen nach Zahl, Art und Ausgestaltung 

abschließend in einem Bedarfsplan festzulegen. 
 
Der Bedarfsplan für das Kindertagesstättenjahr 2004 / 2005 wird hiermit vorgelegt. 
 
 
 
 
In Vertretung: 
 
 
 
 
       Arend                 Humpe-Waßmuth 
 
(Erster Stadtrat)              (Stadtrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 


